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Bestätigungsvermerk des 
unabhängigen 

Abschlussprüfers 

An die ProSiebenSat.1 Media SE, Unterföhring 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES KONZERNABSCHLUSSES UND DES 
KONZERNLAGEBERICHTS  

Prüfungsurteile 

Wir haben den Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, Unterföhring, und ihrer 
Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend aus der Konzern-Bilanz zum 31. Dezember 2024, 
der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, der Konzern-Gesamtergebnisrechnung, der Konzern-
Kapitalflussrechnung und der Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Konzern-Anhang, einschließlich wesentlicher 
Informationen zu den Rechnungslegungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media SE, der mit dem Lagebericht der Gesellschaft 
zusammengefasst ist, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. Die 
im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Bestätigungsvermerks genannten Bestandteile des 
Konzernlageberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht 
inhaltlich geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse   

– entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den vom 
International Accounting Standards Board (IASB) herausgegebenen IFRS Accounting Standards 
(im Folgenden „IFRS Accounting Standards“), wie sie in der EU anzuwenden sind, und den 
ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2024 
sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und 

– vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit dem 
Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum 
Konzernlagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige 
Informationen“ genannten Bestandteile des Konzernlageberichts. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im 
Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
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festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir 
gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen 
nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des 
Konzernabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem 
pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 waren. Diese Sachverhalte wurden im 
Zusammenhang mit unserer Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzem und bei der Bildung 
unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen 
Sachverhalten ab. 

Aus unserer Sicht waren folgende Sachverhalte am bedeutsamsten in unserer Prüfung: 

❶ Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte 

❷ Realisierung von Umsatzerlösen 

❸ Werthaltigkeit des Programmvermögens 

Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungssachverhalte haben wir jeweils wie folgt 
strukturiert: 

① Sachverhalt und Problemstellung  

② Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse 

③ Verweis auf weitergehende Informationen 

Nachfolgend stellen wir die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte dar: 

❶ Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte 

① In dem Konzernabschluss der Gesellschaft werden Geschäfts- oder Firmenwerte mit einem 
Betrag von insgesamt 1.643 Mio. EUR (29,3% der Bilanzsumme) unter dem Bilanzposten 
„Geschäfts- oder Firmenwerte“ ausgewiesen. Geschäfts- oder Firmenwerte werden einmal 
jährlich oder anlassbezogen von der Gesellschaft einem Werthaltigkeitstest unterzogen, um 
einen möglichen Abschreibungsbedarf zu ermitteln. Der Werthaltigkeitstest erfolgt auf Ebene 
der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten oder Gruppen von zahlungsmittelgenerierenden 
Einheiten, denen der jeweilige Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet ist. Im Rahmen des 
Werthaltigkeitstests wird der Buchwert der jeweiligen zahlungsmittelgenerierenden 
Einheiten inklusive des Geschäfts- oder Firmenwerts dem entsprechenden erzielbaren Betrag 
gegenübergestellt. Die Ermittlung des erzielbaren Betrags erfolgt grundsätzlich anhand des 
Nutzungswerts. Grundlage der Bewertung ist dabei regelmäßig der Barwert künftiger 
Cashflows der jeweiligen zahlungsmittelgenerierenden Einheiten oder Gruppe von 
zahlungsmittelgenerierenden Einheiten. Die Barwerte werden mittels Discounted-Cashflow 



 

 

→ Auf einen Blick → Inhalt → An unsere Aktionäre → Zusammengefasster 
Lagebericht 

→ Konzernabschluss → Informationen 

ProSiebenSat.1 Media SE 
Geschäftsbericht 2024 

366 

Modellen ermittelt. Dabei bildet die verabschiedete Mittelfristplanung des Konzerns für die 
nächsten fünf Geschäftsjahre den Ausgangspunkt, die mit Annahmen über langfristige 
Wachstumsraten fortgeschrieben wird. Hierbei werden auch Erwartungen über die 
zukünftige Marktentwicklung und Annahmen über die Entwicklung makroökonomischer 
Einflussfaktoren berücksichtigt. Die Diskontierung erfolgt mittels der gewichteten 
durchschnittlichen Kapitalkosten der jeweiligen zahlungsmittelgenerierenden Einheiten oder 
Gruppe von zahlungsmittelgenerierenden Einheiten. Als Ergebnis des Werthaltigkeitstests 
kam es auch nach Berücksichtigung des beizulegenden Zeitwerts abzüglich Kosten der 
Veräußerung bei den zahlungsmittelgenerierenden Einheiten oder Gruppen von 
zahlungsmittelgenerierenden Einheiten „Dating“ und „Video“ zu Wertminderungen von 
insgesamt 386 Mio. EUR. 

Das Ergebnis dieser Bewertung ist in hohem Maße von der Einschätzung der gesetzlichen 
Vertreter hinsichtlich der künftigen Cashflows der jeweiligen zahlungsmittelgenerierenden 
Einheit oder Gruppe von zahlungsmittelgenerierenden Einheiten, des verwendeten 
Diskontierungssatzes, der Wachstumsrate sowie weiteren Annahmen abhängig und dadurch 
mit einer erheblichen Unsicherheit behaftet. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der 
Komplexität der Bewertung war dieser Sachverhalt im Rahmen unserer Prüfung von 
besonderer Bedeutung. 

② Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem das methodische Vorgehen zur 
Durchführung des Werthaltigkeitstests nachvollzogen. Nach Abgleich der bei der Berechnung 
verwendeten künftigen Cashflows mit der verabschiedeten Mittelfristplanung des Konzerns 
haben wir die Angemessenheit der Berechnung insbesondere durch Abstimmung mit 
allgemeinen und branchenspezifischen Markterwartungen beurteilt. Zudem haben wir die 
sachgerechte Berücksichtigung der Kosten von Konzernfunktionen beurteilt. Mit der 
Kenntnis, dass bereits relativ kleine Veränderungen des verwendeten 
Diskontierungszinssatzes wesentliche Auswirkungen auf die Höhe des auf diese Weise 
ermittelten erzielbaren Betrags haben können, haben wir uns intensiv mit den bei der 
Bestimmung des verwendeten Diskontierungszinssatzes herangezogenen Parametern 
beschäftigt und das Berechnungsschema nachvollzogen. Um den bestehenden 
Prognoseunsicherheiten Rechnung zu tragen, haben wir die von der Gesellschaft erstellten 
Sensitivitätsanalysen nachvollzogen. Dabei haben wir festgestellt, dass die Buchwerte der 
zahlungsmittelgenerierenden Einheiten oder Gruppe von zahlungsmittelgenerierenden 
Einheiten inklusive des zugeordneten Geschäfts- oder Firmenwerts unter Berücksichtigung 
der verfügbaren Informationen ausreichend durch die diskontierten künftigen Cashflows 
gedeckt sind. 

Die von den gesetzlichen Vertretern angewandten Bewertungsparameter und -annahmen 
stimmen insgesamt mit unseren Erwartungen überein und liegen auch innerhalb der aus 
unserer Sicht vertretbaren Bandbreiten. 

③ Die Angaben der Gesellschaft zum Werthaltigkeitstest und zu den Geschäfts- oder 
Firmenwerten sind in den Abschnitten 2-E und 17 des Konzern-Anhangs enthalten. 

❷ Realisierung von Umsatzerlösen  

① Im Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE werden in der Konzern-Gewinn- und 
Verlustrechnung Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 3.918 Mio. EUR ausgewiesen. Die 
Erfassung von Umsatzerlösen erfolgt sowohl zeitraum- als auch zeitpunktbezogen. Die 
Umsatzerlöse stellen einen bedeutsamen finanziellen Leistungsindikator dar und resultieren 
aus einer Vielzahl unterschiedlicher Geschäftsmodelle innerhalb der drei Segmente 
„Entertainment“, „Commerce & Ventures“ und „Dating & Video“. Es wird insgesamt zwischen 
acht Umsatzkategorien Werbeerlöse, Distribution, Content, Consumer Advice, Experiences, 
Beauty & Lifestyle, Dating und Video unterschieden. Dem betragsmäßig bedeutsamen Posten 
liegen daher Umsatzströme mit einer hohen Heterogenität zugrunde, für deren zutreffende 
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Erfassung und Abgrenzung die Gesellschaft umfangreiche Prozesse und Systeme eingerichtet 
hat.  

Aufgrund der Komplexität der eingerichteten Prozesse und Systeme zur periodengerechten 
Erfassung der Umsatzerlöse als betragsmäßig bedeutsamer Posten sowie dem hohen und 
heterogenen Transaktionsvolumens war dieser Sachverhalt im Rahmen unserer Prüfung von 
besonderer Bedeutung. 

② Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem die Angemessenheit und Wirksamkeit 
der eingerichteten internen Kontrollen der Gesellschaft zur Abwicklung und Realisation der 
Umsatzerlöse während des gesamten Geschäftsjahres einschließlich der zum Einsatz 
kommenden IT-Systeme und Schnittstellen gewürdigt. Dazu haben wir auch unsere IT-
Spezialisten mit einbezogen. Soweit wir bei an Dritte ausgelagerte Leistungen in Bezug auf IT-
Systeme oder Prozesse die internen Kontrollen nicht selbst prüfen konnten, haben wir eine 
Prüfungsbescheinigung über die Angemessenheit und Wirksamkeit des beim Dienstleister 
eingerichteten internen Kontrollsystems erhalten, die von unseren IT-Spezialisten gewürdigt 
worden ist. Zur Prüfung der Umsatzerlöse haben wir unter anderem Einzeltransaktionen mit 
Kunden stichprobenhaft anhand statistischer Verfahren ausgewählt und zugrundeliegende 
Nachweise, wie Bestellungen, Liefer- und Leistungsnachweise, Rechnungen und 
Zahlungsnachweise, eingesehen sowie deren Erfassung und zutreffende Periodenzuordnung 
bzw. -abgrenzung nachvollzogen. Unsere Prüfungshandlungen haben sich darüber hinaus auf 
die Durchsicht wesentlicher Verträge, das Einholen von Transaktionsbestätigungen für 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und weitere Nachweise zur jeweiligen Erfüllung 
von im zugrundeliegenden Kundenvertrag identifizierten Leistungsverpflichtungen erstreckt. 
Damit einhergehend haben wir die vollständige Erfassung der Umsatzerlöse unter anderem 
mittels analytischer Prüfungshandlungen beurteilt. Daneben haben wir Buchungsjournale auf 
zusätzliche manuell erfasste Umsatzerlöse untersucht. Ferner haben wir die Stetigkeit und 
Konsistenz der angewandten Verfahren zur Erfassung und Periodenzuordnung bzw.  
-abgrenzung der Umsatzerlöse nachvollzogen. 

Wir konnten uns davon überzeugen, dass die eingerichteten Systeme und Prozesse sowie die 
eingerichteten Kontrollen zur zutreffenden Erfassung und periodengerechten Abgrenzung 
der Umsatzerlöse insgesamt angemessen sind. 

③ Die Angaben der Gesellschaft zu den Umsatzerlösen sind in den Abschnitten 2-E und 6 des 
Konzern-Anhangs enthalten. 

❸ Werthaltigkeit des Programmvermögens 

① Im Konzernabschluss der Gesellschaft wird in der Konzern-Bilanz langfristiges 
Programmvermögen in Höhe von 667 Mio. EUR sowie kurzfristiges Programmvermögen in 
Höhe von 161 Mio. EUR ausgewiesen. Das Programmvermögen wird zu Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen und Wertminderungen 
bilanziert. Die Gesellschaft erfasst die planmäßigen Abschreibungen basierend auf der Anzahl 
der vertraglich festgelegten oder geplanten Ausstrahlungen, wobei das erwartete 
Zuschauerreichweitenpotenzial jeder einzelnen Ausstrahlung berücksichtigt wird. 
Programmtitel, die beispielsweise aufgrund einer abgelaufenen Lizenzzeit oder veränderter 
Sehgewohnheiten nicht mehr verwertbar sind, werden in voller Höhe wertgemindert. Das 
verbleibende Programmvermögen wird in Programmgruppen zusammengefasst, die einer 
regelmäßigen Überprüfung von Anhaltspunkten für eine Wertminderung unterliegen. Liegen 
Anhaltspunkte vor und übersteigt der Buchwert einer Programmgruppe ihren erzielbaren 
Betrag, so erfolgt eine Wertminderung auf den niedrigeren erzielbaren Betrag. Der erzielbare 
Betrag entspricht dem Barwert der zukünftigen Zahlungsströme, die aus der Verwertung der 
einzelnen Programmtitel innerhalb der Programmgruppe erwartet werden. Dabei bilden die 
Einschätzungen und Annahmen der gesetzlichen Vertreter hinsichtlich 
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Ergebnisentwicklungen und branchenspezifischer Markterwartungen die Basis der künftig zu 
erzielenden Erträge.  

Die Werthaltigkeit der betragsmäßig bedeutsamen Posten des Programmvermögens basiert 
in hohem Maße auf Einschätzungen und Annahmen der gesetzlichen Vertreter. Vor diesem 
Hintergrund und der strategischen Relevanz für den Konzern war die Bilanzierung des 
Programmvermögens im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung. 

② Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem das methodische Vorgehen zur 
Überprüfung der Werthaltigkeit des Programmvermögens auf Programmtitel- und 
Programmgruppenebene nachvollzogen. Die Angemessenheit der bei der Bewertung 
verwendeten künftigen erwarteten Zahlungsströme wurde unter anderem durch Abgleich 
dieser Angaben mit den aktuellen Ergebnisentwicklungen und branchenspezifischen 
Markterwartungen beurteilt. Darüber hinaus haben wir mögliche Hinweise auf eine 
eingeschränkte zukünftige Nutzung mit dem verantwortlichen Fachbereich der Gesellschaft 
diskutiert und nachvollzogen. Des Weiteren haben wir Analysen durchgeführt, die sich auf die 
Anzahl der verfügbaren Ausstrahlungen im Hinblick auf die Lizenzlaufzeiten der 
Programmtitel und deren letztes Ausstrahlungsdatum konzentrieren, um Anzeichen für eine 
möglicherweise eingeschränkte Nutzbarkeit der vorhandenen Programmtitel zu erkennen. 

Die von den gesetzlichen Vertretern angewandten Bewertungsparameter und -annahmen 
sind unter Berücksichtigung der verfügbaren Informationen aus unserer Sicht insgesamt 
geeignet und liegen auch innerhalb der aus unserer Sicht vertretbaren Bandbreiten. 

③ Die Angaben der Gesellschaft zum Programmvermögen sind in den Abschnitten 2-E und 18 
des Konzern-Anhangs enthalten. 

Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen 
Informationen umfassen die folgenden nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des 
Konzernlageberichts:  

– die in Abschnitt „Nachhaltigkeit“ des Konzernlageberichts enthaltene nichtfinanzielle 
Konzerner-klärung zur Erfüllung der §§ 315b bis 315c HGB 

– den Abschnitt „Internes Kontroll-, Compliance- und Risikomanagementsystem“ des Konzernla-
geberichts 

Die sonstigen Informationen umfassen zudem  

– die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f HGB und § 315d HGB 

– den Vergütungsbericht nach § 162 AktG, für den zusätzlich auch der Aufsichtsrat verantwortlich 
ist 

– alle übrigen Teile des Geschäftsberichts – ohne weitergehende Querverweise auf externe 
Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Konzernabschlusses, des geprüften 
Konzernlageberichts sowie unseres Bestätigungsvermerks 

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht erstrecken sich nicht 
auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch 
irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten 
sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen  
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– wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zu den inhaltlich geprüften 
Konzernlageberichtsangaben oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen 
aufweisen oder 

– anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und den 
Konzernlagebericht  

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den 
IFRS Accounting Standards, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e 
Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
(d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht den Konzern zu 
liquidieren oder der Einstellung des Geschäftsbetriebs oder es besteht keine realistische Alternative 
dazu. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des 
Konzernlageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 
Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Konzernlagebericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Konzerns zur Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts  

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit 
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 
Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet. 
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus  

– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im 
Konzernabschluss und im Konzernlagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende 
wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus 
Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose 
Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

– erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten 
internen Kontrollen und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des 
Konzerns bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben. 

– beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls 
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im 
Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Konzernabschlusses insgesamt einschließlich 
der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der IFRS Accounting 
Standards, wie sie in der EU anzuwenden sind, und der ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. 

– planen wir die Konzernabschlussprüfung und führen sie durch, um ausreichende geeignete 
Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen oder 
Teilbereiche innerhalb des Konzerns einzuholen als Grundlage für die Bildung der 
Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht. Wir sind verantwortlich 
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für die Anleitung, Beaufsichtigung und Durchsicht der für Zwecke der 
Konzernabschlussprüfung durchgeführten Prüfungstätigkeiten. Wir tragen die alleinige 
Verantwortung für unsere Prüfungsurteile. 

– beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns. 

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer 
Prüfung feststellen. 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die 
relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle 
Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden 
kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und sofern einschlägig, die zur 
Beseitigung von Unabhängigkeitsgefährdungen vorgenommenen Handlungen oder ergriffenen 
Schutzmaßnahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den 
aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen 
Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei 
denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts 
aus. 

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN  

Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung 
erstellten elektronischen Wiedergaben des 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts nach § 317 
Abs. 3a HGB  

Prüfungsurteil 

Wir haben gemäß § 317 Abs. 3a HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchgeführt, ob 
die in der Datei „ProSiebenSat.1_Media_SE_KA-ZLB_ESEF-2024-12-31“ enthaltenen und für Zwecke 
der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts (im 
Folgenden auch als „ESEF-Unterlagen“ bezeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das 
elektronische Berichtsformat („ESEF-Format“) in allen wesentlichen Belangen entsprechen. In 
Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung nur auf die 
Überführung der Informationen des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in das 
ESEF-Format und daher weder auf die in diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf andere in der 
oben genannten Datei enthaltene Informationen. 
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Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten Datei enthaltenen und für 
Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses und des 
Konzernlageberichts in allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das 
elektronische Berichtsformat. Über dieses Prüfungsurteil sowie unsere im voranstehenden 
„Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“ enthaltenen 
Prüfungsurteile zum beigefügten Konzernabschluss und zum beigefügten Konzernlagebericht für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 hinaus geben wir keinerlei 
Prüfungsurteil zu den in diesen Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in 
der oben genannten Datei enthaltenen Informationen ab.  

Grundlage für das Prüfungsurteil  

Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten Datei enthaltenen Wiedergaben des 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3a HGB unter 
Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten 
elektronischen Wiedergaben von Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB (IDW 
PS 410 (06.2022)) und des International Standard on Assurance Engagements 3000 (Revised) 
durchgeführt. Unsere Verantwortung danach ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers des Konzernabschlusses für die Prüfung der ESEF-Unterlagen“ weitergehend 
beschrieben. Unsere Wirtschaftsprüferpraxis hat die Anforderungen an das 
Qualitätsmanagementsystem des IDW Qualitätsmanagementstandards: Anforderungen an das 
Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) angewendet.  

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die  
ESEF-Unterlagen 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der ESEF-
Unterlagen mit den elektronischen Wiedergaben des Konzernabschlusses und des 
Konzernlageberichts nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB und für die Auszeichnung des 
Konzernabschlusses nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 HGB. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die sie als notwendig erachten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, die frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Vorgaben des § 328 
Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat sind.  

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Prozesses der Erstellung der ESEF-
Unterlagen als Teil des Rechnungslegungsprozesses. 

Verantwortung des Abschlussprüfers des Konzernabschlusses für die Prüfung 
der ESEF-Unterlagen   

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anforderungen 
des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus  

– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter – Verstöße gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.  

– gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten internen 
Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Kontrollen abzugeben.  
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– beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d.h. ob die die ESEF-Unterlagen 
enthaltende Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in der zum 
Abschlussstichtag geltenden Fassung an die technische Spezifikation für diese Datei erfüllt.  

– beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des geprüften 
Konzernabschlusses und des geprüften Konzernlageberichts ermöglichen.  

– beurteilen wir, ob die Auszeichnung der ESEF-Unterlagen mit Inline XBRL-Technologie (iXBRL) 
nach Maßgabe der Artikel 4 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in der am 
Abschlussstichtag geltenden Fassung eine angemessene und vollständige maschinenlesbare 
XBRL-Kopie der XHTML-Wiedergabe ermöglicht. 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO  

Wir wurden von der Hauptversammlung am 30. April 2024 als Abschlussprüfer des 
Konzernabschlusses gewählt. Wir wurden am 29. Januar 2025 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind 
ununterbrochen seit dem Geschäftsjahr 2024 als Abschlussprüfer des Konzernabschlusses der 
ProSiebenSat.1 Media SE, Unterföhring, tätig. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem 
zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in 
Einklang stehen. 

HINWEIS AUF EINEN SONSTIGEN SACHVERHALT – VERWENDUNG DES 
BESTÄTIGUNGSVERMERKS 

Unser Bestätigungsvermerk ist stets im Zusammenhang mit dem geprüften Konzernabschluss 
und dem geprüften Konzernlagebericht sowie den geprüften ESEF-Unterlagen zu lesen. Der in das 
ESEF-Format überführte Konzernabschluss und Konzernlagebericht – auch die in das 
Unternehmensregister einzustellenden Fassungen – sind lediglich elektronische Wiedergaben des 
geprüften Konzernabschlusses und des geprüften Konzernlageberichts und treten nicht an deren 
Stelle. Insbesondere ist der „Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten 
elektronischen Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts nach § 317 Abs. 
3a HGB“ und unser darin enthaltenes Prüfungsurteil nur in Verbindung mit den in elektronischer 
Form bereitgestellten geprüften ESEF-Unterlagen verwendbar. 

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Katharina Deni. 

München, den 4. März 2025 

 

PricewaterhouseCoopers GmbH  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

Klaus Bernhard     Katharina Deni  

Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 


